
Gemeinde Langerringen 
 
 
 
 
Musikschule der Gemeinde    Musikschulleitung:  
Langerringen       Csaba Primosics 
                                                                                     Tel.:  08232/9603-25 
                                                                                     Freitags von 10 – 12 Uhr  
Hauptstraße 16      Leiterin der Bläserklasse: 
86853 Langerringen     Mara Mütel 
        Tel.: 0171/5388535 
         
Tel.: 08232/960325 
Fax: 08232/960321 
 
www.langerringen.de 
email: musikschule@langerringen.de 
 
 

  Neuanmeldung     ab dem Schuljahr ________ 
 

  Weitermeldung     ab dem Schuljahr ________ 
 

  Abmeldung      
 
 
___________________________________________________________________ 
Vorname    Name     Geburtsdatum 
 
 
___________________________________________________________________ 
Straße     PLZ Wohnort    Telefon 
 
 

 weiblich     männlich    Klasse im neuen 
          Schuljahr ______ 
 

 Musikalische Grund-   Kinderchor    Ensemble/ 
 ausbildung (MGA)                                                                              Bläserklasse 
                                                                                                                

Musikgarten für Babys und       Musikgarten für Kinder             Musikalische 
    Kleinkinder bis 3 Jahre                  ab 3 Jahren                                 Früherziehung 
 
Instrumentalunterricht 
 
 

 Gitarre  Kontrabass  C-Flöte/Alt-Flöte  Akkordeon 
 Klavier  Keyboard  Geige  Schlagwerk 
 Klarinette  Saxofon  Querflöte  Tenorhorn 
 Waldhorn  Trompete  Tuba  Posaune 

 



 
Besondere Wünsche 
 
 
 
Ich benötige ein Leihinstrument:  ja    nein 
(wenn vorrätig) 
 
 
 
Einzugsermächtigung: 
 
Ich/Wir ermächtige/n die Musikschule der Gemeinde Langerringen, die von mir/uns zu 
entrichtenden Zahlungen für den Unterricht mittels Lastschrift von meinem/unserem 
Konto einzuziehen. 
Teileinlösungen sind nicht möglich. Ich/Wir trage/n die Bankspesen, die durch Wider-
spruch bzw. Nichteinlösung entstehen. 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Konto-Nr.    Bank     BLZ 
 
 
___________________________________________________________________ 
Kontoinhaber 
 
 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne/n ich/wir die Satzung und Gebührensatzung der Musik-
schule der Gemeinde Langerringen an. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Datum     Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Weiterer Instrumentalunterricht ist auf Anfrage möglich 
 
 
 
Berechnungsübersicht für die Musikschule der 
Gemeinde Langerringen 
 
 
Übersicht über Unterrichtentgelte für ein Schuljahr 
(Stand: Februar 2012) 
 
Kinder und Jugendliche der Gemeinde Langeringen 
 
Musikgarten für Babys und Kleinkinder halbjährliches Entgelt          
 
Für Babys                                                                  50, 00 Euro 
  
Für Kleinkinder bis 3 Jahre                                        60, 00 Euro   
 
Musikgarten und musikalische Früherziehung monatl. Entgelt *                
 
Musikgarten für Kinder ab 3 Jahren                           15, 00 Euro 
 
Musikalische Früherziehung                                       20, 00 Euro 
 
Grundfächer     Jährliches Entgelt 
 
Musikalische Grundausbildung 60,00 Euro 
 
Kinderchor 30,00 Euro 
 
Einzelunterricht     Monatliches Entgelt * 
 
15 Minuten 27,00 Euro 

22,5 Minuten 40,50 Euro 

30 Minuten 54,00 Euro 

45 Minuten 81,00 Euro 

 
Gruppenunterricht errechnet sich aus den Sätzen des Einzelunterrichts * 
 
30 Minuten  2er Gruppen 27,00 Euro 

45 Minuten 2er Gruppen 40,50 Euro 

 

Bläserklasse 39,00 Euro  

 
*das monatliche Entgelt  ist in 11 Monatsraten zu bezahlen (September bis Juli) 
 



Satzungsauszug und Regelungen für die Musikschule  
der Gemeinde Langerringen 
 
Der Unterricht findet in den Räumen der Volksschule Langerringen statt.  
 
Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen und gilt für ein Schuljahr. Sie verpflichtet zum 
regelmäßigen und pünktlichen Besuch des Unterrichts und verlängert sich jeweils um 
ein weiteres Schuljahr, wenn nicht bis zum 31. Mai schriftlich gekündigt wurde. 
 
Ausnahme: 
Die Kurse des Musikgartens sind halbjährlich zu belegen. Die Musikalische Früherzie-
hung ist auf 2 Jahre angelegt 
 
Schüler der Musikalischen Grundausbildung, Kinderchor und Blockflöte: Ihr Vertrag ist 
einjährig und endet mit dem Schuljahr. 
 
Das Musikschuljahr beginnt am 01. September und endet am 31. Juli des folgenden 
Jahres. Die Ferien richten sich nach der Ferienordnung des Bayerischen Kultusministe-
riums für Unterricht und Kultur. 
 
Die Schüler sind durch die Musikschule unfallversichert. Eine Aufsichtspflicht von Seiten 
der Musikschule besteht nur während der vereinbarten Unterrichtszeit. 
 
Unterrichtsausfall 
Wenn der Schüler verhindert ist, muss er seinen Lehrer unverzüglich informieren. Vom 
Schüler verursachter Unterrichtsausfall wird nicht nachgeholt. Es werden keine Gebüh-
ren rückerstattet. 
 
Bei längerer Erkrankung des Schülers entfällt auf schriftlichen Antrag die Unterrichtsge-
bühr nach drei versäumten Unterrichtsstunden für die Dauer der Erkrankung. Dem An-
trag ist ein ärztliches Attest beizufügen. 
 
Unterrichtsstunden, die durch Krankheit oder unvermeidliche Verhinderung der Lehrkraft 
ersatzlos ausfallen, sind bis zu drei versäumten Unterrichtsstunden jährlich gebühren-
pflichtig. Die Gebühren für darüber hinaus ausgefallene Unterrichtsstunden werden am 
Ende des Schuljahres auf schriftlichen Antrag zurückerstattet. 
 
Eine Abmeldung während des Schuljahres ist nur aus zwingenden Gründen (z. B. Um-
zug oder schwere Erkrankung) im Einvernehmen mit der Schulleitung möglich. Sie 
muss schriftlich begründet werden (Formblatt).  
 
Organisatorisches 
Die Instrumentalschüler erfahren in der ersten Schulwoche Zeit und Ort des Unterrichts 
von ihrem Instrumentallehrer. 
 
 
Langeringen, 01.02.2012 
 
 
 
Csaba Primosics         und            Mara Mütel 
Musikschulleitung                         Leiterin der Bläserklasse  
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